
  

 Ordnung des Studiengangs 
Lehramt an Gymnasien 
Fach Mathematik 

  
  
 Änderung Anhang IV Eignungsfeststellungsverfahren 

vom 22.03.2016 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss des Fachbereichsrats am 22.03.2016 
 
 
In Kraft-Treten der Ordnung am 01.06.2016  
 
Aufgrund der Genehmigung des Präsidiums der TU Darmstadt vom 23.05.2016 (Az.: 651-4-2) wird die 
Ordnung des Studiengangs Lehramt an Gymnasien – Fach Mathematik des Fachbereichs Mathematik 
vom 22.03.2016 gemäß den Allgemeinen Prüfungsbestimmungen der Technischen Universität 
Darmstadt (APB) bekannt gemacht. 
 
Darmstadt, 23.05.2016 
 
Der Präsident der TU Darmstadt 
Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel 
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Art. I 
Gemäß §§ 44 Absatz 1 Nr. 1 HHG (Hessisches Hochschulgesetz vom 14. Dezember 2009 
(GVBl. I, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 28. September 2014 
(GVBl. S. 218)), 6 Abs. 1 GrundO hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Mathematik am 
22.03.2016 folgende 1. Novelle der Ordnung des Studiengangs Lehramt an Gymnasien – Fach 
Mathematik beschlossen: 
 
Art. II 
Anhang III (Eignungsfeststellungsverfahren) der Ausführungsbestimmungen des Studiengangs 
Lehramt an Gymnasien – Fach Mathematik erhält folgende Fassung: 
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FB Mathematik, TU Darmstadt       (Stand: 22.03.2016) 
 
Anhang III Eignungsfeststellungsverfahren 
 

Eignungsfeststellungsverfahren 
für den Lehramtsstudiengang Mathematik an Gymnasien 

an der Technischen Universität Darmstadt 
 
Im Studiengang Lehramt an Gymnasien für Mathematik mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung wird 
ein Eignungsfeststellungsverfahren für alle Studienanfänger durchgeführt. Die Aufnahme des 
Lehramtsstudiengangs Mathematik an Gymnasien an der Technischen Universität Darmstadt in das 
erste oder in ein höheres Fachsemester setzt studiengangspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse voraus. 
Deshalb ist neben der Hochschulreife ein Eignungsnachweis nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
zu erbringen. 
 
§1 Zweck der Feststellung 

 
Zweck des Verfahrens ist es festzustellen, ob neben der mit dem Erwerb der Hochschulreife 
nachgewiesenen Qualifikation die individuellen Voraussetzungen vorhanden sind, die einen 
erfolgreichen Verlauf des Lehramtsstudiums im Fach Mathematik mit Blick auf eine erfolgreiche 
Berufsausübung erwarten lassen. Es müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 
1. Studiengangspezifisches besonderes Verständnis für abstrakte, logische und insbesondere 

mathematische Fragestellungen, Abstraktionsvermögen und Formalisierungskompetenz  
2. Hohe Motivation für den Lehrerberuf und das Fach Mathematik 
3. Ausgeprägtes Interesse an mathematischen Fragestellungen und Fragen des Lehrens und 

Lernens von Mathematik 
4. Realistische Selbsteinschätzung in Hinblick auf die Herausforderungen in Studium und Beruf 
5. Situationsgemäßes Auftreten und gute Kommunikationsfähigkeit  

 
 

§2 Verfahren  
 

(1) Das Verfahren zur Feststellung der Eignung wird halbjährlich einmal im Sommersemester für 
das nachfolgende Wintersemester und einmal im Wintersemester für das nachfolgende 
Sommersemester in zwei Stufen durchgeführt. 
 

(2) Die Anträge auf Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren für das jeweils nachfolgende 
Wintersemester sind bis zum 15. Juli und für das Sommersemester - jedoch nur für 
Bewerbungen für höhere Fachsemester - bis zum 15. Januar an die Technische Universität 
Darmstadt zu stellen.  

 
(3) Dem Antrag sind beizufügen: 

 
1. Biographischer Fragebogen; 
2. Kopie der Hochschulzugangsberechtigung; 

 
Liegt eine Hochschulzugangsberechtigung (§54 Absatz 2 HHG) vor und ist die darauf 
angegebene Durchschnittsnote 2,3 oder besser, so wird auf die zweite Stufe des 
Eignungsfeststellungsverfahrens verzichtet und die Zulassung direkt ausgesprochen.  
 

§3 Kommission 
 

Zur Eignungsfeststellung setzt die Studiendekanin oder der Studiendekan für das Lehramt eine 
Kommission ein und besetzt diese auf Vorschlag der jeweiligen Statusgruppen mit je einer Vertreterin 
oder einem Vertreter aus der Gruppe der 
 

• Prüfungsberechtigten nach § 10 Absatz 2 APB  
• Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiter 
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• Studierenden mit beratender Stimme  
 

des Fachbereichs Mathematik ein. Das Mitglied aus der Gruppe der Wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiter soll nach Möglichkeit nicht in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu der Vertreterin oder dem Vertreter aus der Gruppe der 
Prüfungsberechtigten stehen. Es kann durch eine weitere Vertreterin oder einen weiteren Vertreter aus 
der Gruppe der Prüfungsberechtigten ersetzt werden. 
 

 
§4 Durchführung des Eignungsfeststellungsverfahrens 

 
(1) Im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens wird zu einem Eignungsgespräch eingeladen, 

wenn die Voraussetzungen unter §2 Absatz (4) für eine unmittelbare Zulassung nicht erfüllt 
sind. Der Termin für das Eignungsgespräch wird zeitnah zum Eingang der Bewerbung, 
mindestens aber eine Woche vorher, der Bewerberin oder dem Bewerber mitgeteilt. 
 

(2) Zur Eignungsfeststellung wird eine Durchschnittsnote gebildet aus 
 

- der Note der Hochschulzugangsberechtigung zu 60%  
- und dem Ergebnis des Eignungsfeststellungsgesprächs entsprechend §4 Absatz 4 zu 

40%. 
 

Die Eignung ist festgestellt, wenn diese so zusammengesetzte Gesamtnote 2,9 oder besser ist. 
Diese Bewerberinnen und Bewerber erhalten eine Zulassung. Bewerberinnen und Bewerber mit 
einer Gesamtnote schlechter als 2,9 sind für den Studiengang ungeeignet und erhalten einen 
Ablehnungsbescheid. Liegt keine Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung vor, 
wird allein das Ergebnis des Eignungsfeststellungsgesprächs entsprechend §4 Absatz 4 
gewertet. 
 

(3) Der festgesetzte Termin für das Gespräch ist von der Bewerberin oder dem Bewerber 
einzuhalten. Findet das Gespräch nicht statt und wird für das Nichterscheinen kein ärztliches 
Attest oder eine andere triftige Begründung vorgelegt, wird die Bewerberin oder der Bewerber 
nicht weiter berücksichtigt und erhält einen Ablehnungsbescheid. 
 

(4) Das Eignungsgespräch ist nicht öffentlich. Auf Wunsch der Bewerberin oder des Bewerbers 
kann das beratende studentische Mitglied vom Einzelgespräch ausgeschlossen werden. Das 
Gespräch hat eine Dauer von ca. 25 Minuten. Es soll festgestellt werden, ob die Bewerberin 
oder der Bewerber in hinreichendem Umfang die in §1 definierten Eignungsvoraussetzungen 
erfüllt und erwarten lässt, das Ziel des Studienganges auf wissenschaftlicher Grundlage 
selbständig und verantwortungsbewusst zu erreichen. Jedes der beiden nichtstudentischen 
Kommissionsmitglieder bewertet das Gespräch gemäß folgender Skala: 
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Die Bewerberin/Der Bewerber hat die Kommission von ihrer/seiner Eignung 
für das Studium Mathematik an der Technischen Universität Darmstadt  

Note 

mit Nachdruck überzeugt 1.0 
ohne Einschränkungen überzeugt 2.0 
nur zum Teil überzeugt 3.0 
nicht überzeugt 4.0 

 
Als Ergebnis des Eignungsfeststellungsgespräches wird der Mittelwert aus den beiden 
vergebenen Noten gebildet. Das Gesamtergebnis wird der Bewerberin oder dem Bewerber 
unmittelbar im Anschluss an das Gespräch mitgeteilt. 
 
 

§5 Niederschrift 
 
Über den Ablauf des Eignungsfeststellungsverfahrens wird eine Niederschrift angefertigt, aus der Tag, 
Dauer und Ort der Feststellung, Name der Bewerberin oder des Bewerbers, Namen der am 
Eignungsfeststellungsgespräch beteiligten Kommissionsmitglieder, deren Einzelbeurteilungen sowie das 
Gesamtergebnis ersichtlich sind. In der Niederschrift sind ferner die wesentlichen Themen des 
Gesprächs stichpunktartig dargestellt. 

 
 

§6 Gültigkeit der Feststellung  
 
Bewerberinnen und Bewerber, die als geeignet festgestellt werden, können bei Nichtannahme des 
Studienplatzes in späteren Bewerbungen bei Vorlage der Bescheinigung der Studienbewerbung ohne 
weitere Eignungsfeststellung zugelassen werden.  
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Art. III In-Kraft-Treten 
 
zu §38a: In Kraft Treten 
Die Änderung der Ordnung des Studiengangs Lehramt an Gymnasien – Fach Mathematik 
Anhang III (Eignungsfeststellungsverfahren) tritt am 01. Juni 2016 in Kraft. Sie wird in der 
Satzungsbeilage der Technischen Universität Darmstadt veröffentlicht. 
 
Mit Inkrafttreten tritt Anhang III (Eignungsfeststellungsverfahren) der 
Ausführungsbestimmungen des Studiengangs Lehramt an Gymnasien – Fach Mathematik vom 
18.05.2011 (Satzungsbeilage 3.11) außer Kraft. 
 
 
Darmstadt, 18.05.2016 
 
Der Dekan des Fachbereichs Mathematik 
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